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Einspruch wegen Nichtanerkennung von Schuldzinsen

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den oben genannten Steuerbescheid lege ich hiermit Einspruch ein und beantrage, die mir nach dem Verkauf meiner vermieteten Wohnung / meines vermieteten Hauses in... entstandenen Schuldzinsen in Höhe von... als nachträgliche Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung anzuerkennen.

Begründung:

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Privatvermögen gehaltenen GmbH-Beteiligung gemäß § 17 EStG, die auf Zeiträume nach Veräußerung der Beteiligung oder Auflösung der Gesellschaft entfallen, wie nachträgliche Betriebsausgaben als Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen abgezogen werden können (BFH vom 16.3.2010 - VIII R 20/08, BStBl II 2010, 787).

Der BFH prüft nun in der Revision IX R 67/10, ob diese Rechtsprechungsänderung auch auf die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung übertragbar ist. In diesem Fall wären nach der Veräußerung einer vermieteten Immobilie anfallende Schuldzinsen als nachträgliche Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung absetzbar, wenn der Veräußerungspreis nicht zur vollständigen Tilgung eines aufgenommenen Immobiliendarlehens ausreicht.

Ich gehe davon aus, dass das Einspruchsverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung des BFH in der Revision IX R 67/10 zwangsweise gemäß § 363 Abs. 2 Satz 2 AO ruht. 

Mit freundlichen Grüßen

